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§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verein führt den Namen Turn- und Sportverein Remlingen.
(2) Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der

abgekürzten Form „e.V.“.
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Remlingen.

§ 2 Zweck des Vereins, Vereinstätigkeit
Zweck des Vereins ist die Durchführung von Sportbetrieb und Förderung des Sports

(1) Der Turn- und Sportverein e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Dieser Vereinszweck soll verwirklicht werden insbesondere durch:
z.B. Abhalten eines geordneten Turn- und Spielbetriebs, Errichtung und Unterhaltung von
Sportanlagen, Übungsleiterausbildung, Teilnahme an Verbandsspielen, Ausrichtung von
Turnieren und Wettkämpfen, Heranführung von Jugendlichen an den Breiten- und Leistungssport,
etc....

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Der Satzungszweck wird auch durch die ideelle und materielle Unterstützung des
gemeinnützig anerkannten Vereins FV 2010 Holzkirchen-Remlingen verwirklicht,
die mit diesen Mitteln steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Satzung verwirklicht.
Dies erfolgt insbesondere durch finanzielle und Sachzuwendungen und durch  organisatorische

Zusammenarbeit.

§ 2a Vergütung für die Vereinstätigkeit

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
(die Ehrenamtliche Tätigkeit ist der Grundsatz, der auch im Gesetz (BGB + AO) enthalten ist. Auch wenn die Satzung dazu keine
Aussage enthält, ist von ehrenamtlicher Tätigkeit auszugehen).

(2) Bei Bedarf können Tätigkeiten im Verein des TSV Remlingen im Rahmen der haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten entgeltlich gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr.
26a EStG ausgeübt werden.
(dieser Absatz enthält die Ausnahme vom Ehrenamt und gestattet dem Verein auf dieser Grundlage die Organ- und Vereinstätigkeit –
auf welcher Grundlage auch immer – zu vergüten. Es handelt ich hier also um die erforderliche Rechtsgrundlage, um die
Gemeinnützigkeit des Vereins nicht zu gefährden).

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft die Mitglieder-
versammlung.
(dieser Absatz hängt mit Abs. (2) zusammen, da die Entscheidung über die Aufnahme einer entgeltlichen Tätigkeit im Verein durch
eines der Organe getroffen werden muss. Die Satzung sollte klar festlegen, welches Organ das ist).

(4) Der Vorstand nach § 10 ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die
Haushaltslage des Vereins.
(dieser Absatz regelt den Fall der Vergütung von Tätigkeiten, die für den Verein von Personen erbracht werden, die nicht in der
Satzung verankert sind).

(5) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatz-anspruch
nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein
entstanden sind. Hierzu gehören insbes. Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw..
(dieser Absatz regelt den Fall des Aufwendungsersatzes, der kraft Gesetztes vor allem den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins
zusteht. Dabei handelt es sich um die Erstattung der angefallenen Auslagen und nicht um die Vergütung des zeitlichen Aufwandes,
dies regelt Abs. (2)).
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§ 3 Eintragung in das Vereinsregister
Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Würzburg unter der Nr. VR 542
eingetragen.

§ 4 Eintritt der Mitglieder
(1) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person werden.
(2) Juristische Personen und ein rechtsfähiger Verein werden nicht als Mitglieder aufgenommen.
(3) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein.
(4) Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.
(5) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Der Eintritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam.
Ein abgelehnter Bewerber um die Mitgliedschaft hat innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

des Ablehnungsbeschlusses das Recht, die nächste Mitgliederversammlung anzurufen,
diese entscheidet endgültig.

(6) Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar.
(7) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

§ 5 Austritt der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt.
(2) Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen nur zum Schluss eines

Kalenderjahres zulässig.
(3) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären.

Zur Einhaltung der Kündigungsfrist (Absatz 2) ist rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an
ein Mitglied des Vorstands erforderlich.

§ 6 Ausschluss der Mitglieder
(1) Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss.
(2) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig.

Das Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinerlei Ansprüche auf das
Vereinsvermögen.

(3) Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Vorstandschaft.
Vor der Beschlussfassung ist dem betreffenden Mitglied  Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben.

Das ausgeschlossene Mitglied hat innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ausschlusses
(unzustellbare Postsendungen gelten als bekannt gegeben, wenn der Beschluss an die zuletzt
bekannte Adresse versandt worden ist), die Möglichkeit, die nächste Mitglieder-Versammlung
anzurufen, diese entscheidet endgültig über die Mitgliedschaft.
Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Mitgliedschaftsrechte.

(4) Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei Beschlussfassung nicht anwesend war, durch den
Vorstand unverzüglich eingeschrieben bekannt gemacht werden.

§ 7 Streichung der Mitgliedschaft
(1) Ein Mitglied scheidet außerdem mit Streichung der Mitgliedschaft aus dem Verein aus.
(2) Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied nach 6 Monaten mit dem

Jahresbeitrag  im Rückstand ist und diesen Betrag auch nach schriftlicher Mahnung durch den
Vorstand nicht innerhalb von 4 Wochen von der Absendung der Mahnung an voll entrichtet.
Die Mahnung muss mit eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des
Mitgliedes gerichtet sein.

(3) In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden.
(4) Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt.

§ 8 Mitgliedsbeitrag
(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten.
(2) Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung.
(3) Der Beitrag ist jährlich im Voraus zu zahlen.
(4)  Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.
(5)  Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
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Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Anspruch auf Ersatz tatsächlich erfolgter
Auslagen

§ 9 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
a) der Vorstand (§ 10 und 11 der Satzung)
b) die Mitgliederversammlung (§§ 11 bis 15 der Satzung)

§ 10  Der Vorstand
(1) Der Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus dem Vorstand Organisation, dem Vorstand Sport, dem

Vorstand Finanzen und dem Vorstand Verwaltung.
(2) Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam.
(3) Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren

bestellt.
Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt.

(4) Das Amt eines Mitgliedes des Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein.
(5) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.
(6) Ein Mitglied des Vorstandes kann auf schriftlicher Basis seinen Austritt aus der Vorstandschaft

anmelden. Im Verein bleibt er.

§ 11 Berufung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen

a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,
b) mindestens jährlich einmal, möglichst in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres,
c) bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes ein Monat innerhalb der Vorstandschaft.

(2) In dem Jahr, in dem keine Vorstandswahl stattfindet, hat der Vorstand der nach
Abs. 1, Buchst. b) zu berufenden Versammlung einen Jahresbericht und eine Jahresabrechnung
vorzulegen und die Versammlung über die Entlastung des Vorstandes Beschluss zu fassen.

§ 12  Form der Berufung
(1)   Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem

 Versammlungstermin durch öffentliche Bekanntmachung einzuberufen. Mit der
 Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. Die öffentliche Bekanntmachung
 erfolgt in der Main-Post und in den Aushangkästen des Vereins (Turnhalle u. Sportheim).

(2) Die Berufung der Versammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung
(= die Tagesordnung) bezeichnen.

§ 13 Beschlussfähigkeit
(1) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung.
(2) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die Anwesenheit von

zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich.

§ 14 Beschlussfassung
(1) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag der Mehrheit der Anwesenden ist schriftlich

und geheim abzustimmen.
(2) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.
(3) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist die Mehrheit der erschienenen

Mitglieder erforderlich.
(4) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist eine Mehrheit von vier

Fünfteln der erschienenen Mitglieder erforderlich.
(5) Jede Satzungsänderung ist dem zuständigen Finanzamt durch Übersendung der geänderten

Satzung anzuzeigen.
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§15 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse
(1) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen.
(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. Wenn mehrere

Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift.
(3) Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.

§ 16 Auflösung des Vereins
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung  (vergl. § 15 Abs. 4 der  Satzung)
aufgelöst werden.
(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand (§ 11 der Satzung).
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das

Vermögen des Vereins an den Markt Remlingen, der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 22.09.2020 einstimmig anerkannt.

Remlingen, 22.09.2020

 
 


